
Bekanntmachung der Stadt Oberhausen

gemäß §§ 5 und 7 des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG) über die Feststellung
der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsuntersuchung für ein Vorhaben der EDEKA
Grundstücksverwaltungsgesellschaft Oberhausen
mbH & Co. KG in Oberhausen

Stadt Oberhausen, Bereich Umweltschutz, Untere Um-
weltschutzbehörde, 
Immissionsschutz, Bahnhofstr. 66, 46145 Oberhausen
Az.: 119.0003/18/10.25

Mit Antrag vom 18.12.2018 beantragte die EDEKA
Grundstücksverwaltungsgesellschaft Oberhausen mbH
& Co. KG auf dem Grundstück in 46149 Oberhausen,
Waldteichstraße, Gemarkung Sterkrade, Flur 2, Flur-
stücke 595, 585, 588 und 590, eine Genehmigung der
nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
genehmigungsbedürftigen Anlage. 

Es wird die Errichtung und der Betrieb einer BHKW-An-
lage zur Erzeugung von Wärme mit einer Brennstoff-
leistung von insgesamt 1.052 kW genehmigt.

Gemäß § 5 Satz 1 UVPG stellt die zuständige Behörde
fest, dass nach den §§ 6 - 14 für das Vorhaben eine
Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung besteht oder nicht. 

Für die Errichtung und zum Betrieb einer Anlage zur Er-
zeugung von Wärme zum Eigengebrauch ist nach Nr.
1.2.3.2 der Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG) eine standortbezogene Vor-
prüfung des Einzelfalles durchzuführen. 

Gemäß § 7 Abs. 2 ist diese in zwei Stufen durchzuführen.
In der ersten Stufe ist zu prüfen, ob bei dem Neuvor-
haben besondere örtliche Gegebenheiten gemäß den in
Anlage 3 Nummer 2.3 aufgeführten Schutzkriterien vor-
liegen (z. B. Naturschutzgebiet, Landschaftsschutzge-
biet, Biotope, Wasserschutzgebiet). Ergibt die Prüfung in
der ersten Stufe, dass keine besonderen örtlichen Ge-
gebenheiten vorliegen, so besteht keine UVP-Pflicht.

Das Vorhaben liegt in keinem der hier genannten Gebiete. 

Damit besteht keine Verpflichtung zur Durchführung ei-
ner Umweltverträglichkeitsprüfung.

Gemäß § 5 Absatz 3 UVPG ist diese Feststellung nicht
selbstständig anfechtbar.

Oberhausen, 28.05.2019

Stadt Oberhausen
Beigeordnete Frau Lauxen

Bekanntmachung der Stadt Oberhausen

Gemäß § 10 der Satzung über das Friedhofs- und Be-
stattungswesen der Stadt Oberhausen vom 22.12.2012
laufen die Ruhezeiten folgender Reihengräber ab:

Nordfriedhof    Abteilung R1 Feld D Nr. 221 - 270

Mit dem Ablauf dieser Zeit ist es notwendig, die Anlagen
zu beseitigen, die sich auf der Erdoberfläche befinden.

Es ist jedoch möglich, Anträge auf Übernahme von Grab-
steinen zu stellen.

Die Anträge können in der Zeit vom 17.06.2019 -
10.08.2019 an den Oberbürgermeister der Stadt Ober-
hausen, Fachbereich 2-4-70/Standesamt (Bestattungs-
angelegenheiten), gerichtet werden.

Später eingehende Anträge finden keine Berücksichti-
gung mehr.

Oberhausen, 10.04.2019

Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Motschull

Bekanntmachung der Stadt Oberhausen

Gemäß § 10 der Satzung über das Friedhofs- und Be-
stattungswesen der Stadt Oberhausen vom 22.12.2012
laufen die Ruhezeiten folgender Reihengräber ab:

Nordfriedhof    Abteilung R10 Feld C Nr. 1 - 157

Mit dem Ablauf dieser Zeit ist es notwendig, die Anlagen
zu beseitigen, die sich auf der Erdoberfläche befinden.

Es ist jedoch möglich, Anträge auf Übernahme von Grab-
steinen zu stellen.

Die Anträge können in der Zeit vom 17.06.2019 -
15.08.2019 an den Oberbürgermeister der Stadt Ober-
hausen, Fachbereich 2-4-70/Standesamt (Bestattungs-
angelegenheiten), gerichtet werden.

Später eingehende Anträge finden keine Berücksichti-
gung mehr.

Oberhausen, 06.05.2019

Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Motschull

Öffentliche Bekanntmachung
Bekanntmachung über die Beteiligung der
Öffentlichkeit an der Bauleitplanung gemäß
§ 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) zum
Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 744 
- Kirchhellener Straße / Mozartstraße -

I.   Bekanntmachung der frühzeitigen Öffentlich-
keitsbeteiligung

     Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 18.12.2017
die Beteiligung der Öffentlichkeit an o. g. Bauleitpla-
nung beschlossen (14-tägige Darlegung der Planung
mit Bürgerversammlung).

     Der Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 744 - Kirch-
hellener Straße / Mozartstraße - liegt deshalb in der
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Zeit vom 28.06.2019 bis 12.07.2019 einschließlich im
Bereich 5-4 - Bauleitpläne, Wohnungswesen, Denk-
malschutz -, Technisches Rathaus Sterkrade, Bahn-
hofstraße 66, Erdgeschoss, Zimmer Nr. A 009, und in
der Bezirksverwaltungsstelle Sterkrade, Bahnhofstra-
ße 66, Erdgeschoss, Zimmer Nr. B 005, während der
nachstehend genannten Öffnungszeiten öffentlich aus:

     Öffnungszeiten Bereich 5-4 - Bauleitpläne,
Wohnungswesen, Denkmalschutz -:

     Montag - Donnerstag:                      08:00 - 16:00 Uhr
     Freitag:                                             08:00 - 12:00 Uhr

     Öffnungszeiten Bezirksverwaltungsstelle Sterkrade:
     Montag - Mittwoch:                          08:00 - 16:00 Uhr
     Donnerstag:                                      08:00 - 18:00 Uhr
     Freitag:                                             08:00 - 12:00 Uhr

     Innerhalb dieser Zeit besteht Gelegenheit, sich die all-
gemeinen Ziele und Zwecke der Planung und deren
voraussichtliche Auswirkungen erläutern zu lassen.

     Im Rahmen der Tätigkeit der Bezirksvertretung Sterk-
rade findet am Dienstag, 09.07.2019, 18:00 Uhr, im
Gemeindehaus der ev. Kirchengemeinde Holten-
Sterkrade, Mozartstraße 10, 46145 Oberhausen,
ein öffentlicher Anhörungstermin statt.

     Es wird den Bürgerinnen und Bürgern Gelegenheit
zur Äußerung und Erörterung gegeben.

     Gesetzliche Grundlage ist § 3 Abs. 1 BauGB in der
Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017

(BGBl. I, S. 3634) in Verbindung mit den „Verfahrens-
grundsätzen für die vorgezogene Beteiligung der
Bürger an der Bauleitplanung“ der Stadt Oberhausen.

     Das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 744 liegt in der
Gemarkung Sterkrade, Flur 14, und wird laut Aufstel-
lungsbeschluss vom 18.12.2017 wie folgt umgrenzt:

     Südwestliche Grenzen der Flurstücke Nr. 595, 857
und 856; südöstliche Seite der Kirchhellener Straße
(L 621); nordöstliche Grenze des Flurstücks Nr. 1328;
nordwestliche Grenzen der Flurstücke Nr. 419 und 35;
nordöstliche Grenze des Flurstücks Nr. 35; nordwest-
liche Grenze des Flurstücks Nr. 39; ca. 27,0 m entlang
der nordöstlichen Grenze des Flurstücks Nr. 39;
parallel zur Kirchhellener Straße nach Südwesten ab-
knickend bis zum Schnitt mit der nordöstlichen Gren-
ze des Flurstücks Nr. 415; nordöstliche und nordwest-
liche Grenzen der Flurstücke Nr. 415 und 416; süd-
westliche Grenze des Flurstücks Nr. 415; in Verlän-
gerung der südöstlichen Grenze des Flurstücks 
Nr. 1320 abknickend zur südöstlichen Grenze des
Flurstücks Nr. 1320; südöstliche Grenze des Flur-
stücks Nr. 1320; südwestliche Grenze des Flurstücks
Nr. 1320; südöstliche Grenze des Flurstücks Nr. 595.

     Das im Nordosten angrenzende Flurstück Nr. 389 und
die im Südwesten angrenzenden Flurstücke Nr. 10
(tlw.), 468 und 1203 sollen zur Entwicklung von
Wohnbauland im weiteren Verfahren in das Plange-
biet einbezogen werden.

     Die aktuell geplante Abgrenzung des Plangebietes
ergibt sich aus der nachfolgenden Übersichtsskizze.
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     Hinweis
     
     Gemäß § 209 BauGB haben Eigentümer und Besitzer

zu dulden, dass Beauftragte der zuständigen Behör-
den zur Vorbereitung der von ihnen nach diesem Ge-
setzbuch zu treffenden Maßnahmen Grundstücke be-
treten und Vermessungen, Boden- und Grundwasser-
untersuchungen oder ähnliche Arbeiten ausführen.

II.   Bekanntmachungsanordnung im Sinne des § 2 Abs.
4 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO)

     Der vom Rat der Stadt am 18.12.2017 gefasste Be-
schluss zur Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bau-
leitplanung sowie die Durchführung der frühzeitigen
Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB zum
Bebauungsplan Nr. 744 - Kirchhellener Straße / Mo-
zartstraße - werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

III. Bestätigungen und Bekanntmachungsanordnung
des Oberbürgermeisters im Sinne des § 2 Abs. 3
Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO)

     Der Wortlaut der Bekanntmachung des Beschlusses
zur Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitpla-
nung sowie zur Durchführung der frühzeitigen
Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB zum
Bebauungsplan Nr. 744 - Kirchhellener Straße / Mo-
zartstraße - stimmen mit dem Ratsbeschluss vom
18.12.2017 überein.

     Es wurde im Sinne der Vorschriften des § 2 Abs. 1
und 2 der Verordnung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmach-
ungsverordnung - BekanntmVO) vom 26.08.1999
(GV. NRW. S. 516 / SGV NRW 2023), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 05.11.2015 (GV. NRW. S.
739), verfahren.

Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet.

Oberhausen, 28.05.2019

Schranz
Oberbürgermeister

Ergänzende Informationen zur Aufstellung des Be-
bauungsplans Nr. 744:

Mit dem Bebauungsplan Nr. 744 - Kirchhellener Straße /
Mozartstraße - sollen die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen geschaffen werden, um eine Wohnbebauung
im rückwärtigen Bereich der Kirchhellener Straße zu
ermöglichen.

Der Planbereich an der Kirchhellener Straße weist über-
wiegend Wohnbaustrukturen in ein- und zweigeschossi-
ger Bauweise mit teilweise sehr tiefen Hausgärten auf.
Die Flächen im rückwärtigen Bereich der Straßenrand-
bebauung werden zurzeit überwiegend als Grabeland-
flächen und private Hausgärten genutzt. Teilweise liegen
diese Flächen auch brach. Südlich dieser Flächen grenzt
der Grünzug „Reinersbachtal“ an, welcher Teil der Ver-
bandsgrünfläche Nr. 8 und des Landschaftsschutzgebie-
tes Nr. 1.2.8 ist. Im südlichen Bereich der Mozartstraße
befindet sich ein kirchliches Gemeindezentrum.

Der regionale Flächennutzungsplan (RFNP) der Pla-
nungsgemeinschaft Städteregion Ruhr stellt für den ge-
planten Bereich arrondierende Wohnbauflächenpotentia-

le im Übergang zum Reinersbachtal dar. Weiterhin weist
das Stadtentwicklungskonzept (STEK) der Stadt Ober-
hausen für diesen Bereich Wohnbauflächen aus und
sieht eine Entwicklung von attraktivem Wohnbauland ins-
besondere für junge Familien vor.

Der Bereich eignet sich für die Entwicklung von Wohn-
bauland in besonderem Maße, es bedarf jedoch eines
besonderen Blickes auf das direkt angrenzende Land-
schaftsschutzgebiet. Aufgrund des vorhandenen Bedarf-
es an Wohnbauflächen vor allem für den Eigenheimbe-
reich und der Nähe zu Versorgungseinrichtungen wird
hier die Möglichkeit einer behutsamen Nachverdichtung
durch eine lockere Bebauung gesehen. Weiterhin stellt
sich der Bereich wegen der guten Anbindung an die vor-
handene Infrastruktur als besonders geeignet dar. Mit der
Einbindung der kirchlichen-sozialen Einrichtungen, der
vorhandenen Wohnbebauung sowie der Naherholungs-
räume ergibt sich eine an das Stadtquartier angepasste
und zeitgemäße Struktur. Die Neubebauung soll ebenso
die Ansprüche der klima- und umweltverträglichen Stadt-
entwicklung berücksichtigen und einen Beitrag zum kli-
maangepassten Bauen leisten.

Die arrondierende Wohnbebauung soll in städtebaulich
geordneter Form eine besondere Berücksichtigung der
naturräumlichen Gegebenheiten ermöglichen. Die Gren-
zen des Landschaftsplans bleiben erhalten.

Weitere Informationen sind auch im Internet unter
www.o-sp.de/oberhausen/start.php zu erhalten.

Öffentliche Bekanntmachung
Bekanntmachung einer Satzung über den
Erlass der Veränderungssperre Nr. 169 für
einen Teilbereich des Bebauungsplans 
Nr. 737 - Marktstraße / Elsässer Straße -
vom 28.05.2019

I.   Bekanntmachung der Satzung

     Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 20.05.2019
folgende Satzung beschlossen:

     Satzung
     über die Veränderungssperre Nr. 169 vom

28.05.2019

     Der Rat der Stadt hat aufgrund der §§ 14 Abs. 1 und
16 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fas-
sung vom 03.11.2017 (BGBI. I S. 3634), in Verbin-
dung mit § 7 der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07.1994 (GV.NRW.1994, S. 666),
zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom
11.04.2019 (GV.NRW.2019, S. 202), in seiner Sitzung
am 20.05.2019 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

     Es wird eine Veränderungssperre beschlossen.

     Der Bereich der Veränderungssperre ist im Plan des
Bereichs 5-4 - Bauleitpläne, Wohnungswesen, Denk-
malschutz - vom 12.03.2019 umrandet dargestellt und
als Anlage dieser Satzung beigefügt.

     Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungs-
sperre Nr. 169 liegt in der Gemarkung Oberhausen,
Flur 31, und umfasst das Flurstück Nr. 352.
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